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Betrifft: Verordnung  über  Hundeleinenpflicht

KUNDMACHUNG

Gernäß  § 94 Abs.  3 der  OÖ.  Gemeindeordnung  1990  wird  folgende  Verordnung  öffentlich

kundgemacht:

Verordnung

des  Gemeinderates  der  Gemeinde  Mühlheim  am  Inn

vom  20. März  2025,  mit  der  die Verpflichtung,  Hunde  auf  bestimmten  öffentlichen  Flächen  außerhalb

des  Ortsgebietes  an der  Leine  zu führen.  (gemäß  § 9 0ö.  Hundehaltegesetz  2024,  LGBI.  Nr. 84/2024

idgF.)  erlassen  wird.

§1

Leinenpflicht  außerhalb  des  Ortsgebietes

Hunde  müssen  auf den  im  beigeschlossenen  Lageplan  blau  gekennzeichneten  Grundflächen

außerha)b  des  Ortsgebietes  an der  Leine  geführt  werden.  Die einzelne  Parzellen  Nummern  liegen  im

Gemeindeamt  während  der  Amtsstunden  zur  öffentlichen  Einsicht  auf.
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Parz.  Nr.

509/2

549/2

1853/4

531/2

54413

I860/25

1860/22

1860/23

I 860/24

1855/14

1673/17

615/7

I 633/9

§2

Die  der  Verordnung  beigeschlossenen  Lagepläne  bilden  gemäß  § ü einen  integrierenden  Bestandteil
dieser  Verordnung.



§3

Verstöße  gegen  diese  Anordnungen  bilden  gemäß  § 19 und § 20 0ö.  Hundehaltegesetz  2024  eine

VerwaItungsübertretung  und  werden  gem.  §21  des  Oö.  Hundehaltegesetz  2024  von  der

Bezirksverwaltungsbehörde  mit  Geldstrafen  bis zu € 7.000,-  geahndet.

§4

Diese  Verordnung  wird  gemäß  § 94 (3) Oö. Gemeindeordnung  1990,  LGBI  9fü990  idgF,  durch

zweiwöchigen  Anschlag  an der  Gemeindeamtstafel  kundgemacht  und  die einzelnen  Parzellen

Nummern  liegen  im Gemeindeamt  zur  genaueren  Einsicht  auf  und können  während  der  Amtsstunden

eingesehen  werden.

Diese  Verordnung  tritt  mit Ablauf  des  der  Kundmachungsfrist  folgenden  Tages  in Kraft.  Gleichzeitig

tritt  die HundeIeinenverordnung  vom  24. März  2021 außer  Kraft.
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